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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Mit Urteil vom 14.10.2008 – 1 StR 260/08 – abrufbar: //BB-Online BBL2009-282-1 unter www.betriebs-berater.de, hat der BGH

den fr�heren Chef des Energieversorgers EnBW, Utz Claassen, in der WM-Ticketaff�re rechtskr�ftig von Korruptionsvorw�rfen

freigesprochen – allerdings nur aus Mangel an Beweisen. In der Urteilsbegr�ndung bekr�ftigt der Senat in objektiver Hinsicht

die Grundlinien der bisherigen Rechtsprechung zu gesetzlichen und satzungsm�ßigen Grenzen f�r Spenden und Sponsoring-

maßnahmen in der Kapitalgesellschaft. S�cker zeichnet die Prinzipien f�r eine gesellschaftsrechtlich zul�ssige Spendenpraxis

nach und entwirft eine Richtlinie, die den Vorstand vorder Gefahr eines Verstoßes gegendie §§ 266, 333 StGB sch�tzen soll.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH:Gesellschafterausschluss–Verlustder

Gesellschafterstellungmit sofortigerWirkung

Der BGH hat mit Beschluss vom 8.12.2008 – II ZR

263/07 – entschieden: Die Satzung einer GmbH

kann f�r den Fall des Ausschlusses eines Gesell-

schafters durch Gesellschafterbeschluss anord-

nen, dass der betroffene Gesellschafter seine Ge-

sellschafterstellung mit sofortiger Wirkung – also

auch schon vor Zahlung seiner Abfindung – ver-

liert (Sen. Urt. vom 30.6.2003 – II ZR 326/01,

BB 2003,1749).DerBeschluss�berdieEinziehung

einesGesch�ftsanteils istwegenVerstoßes gegen

§ 34Abs. 3GmbHG jedenfalls dannnichtig,wenn

infolge einer Unterbilanz bzw. einer dar�ber hin-

ausgehenden bilanziellen �berschuldung bereits

im Zeitpunkt der Beschlussfassung feststeht, dass

dieGesellschaft eine geschuldete – sofort f�llige–

Abfindungnichtaus freiemVerm�genaufbringen

kann(BGHZ 144,365,369f.=BB2000,1590).

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-281-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zur fristlosen K�ndigung eines

Tankstellenpachtvertrags

Der BGH hat mit Urteil vom 17.12.2008 – VIII ZR

159/07 – entschieden: Ein Mineral�lunterneh-

men kann das Vertragsverh�ltnis mit einem

Tankstellenhalter, der als Handelsvertreter Kraft-

stoff entgegen einer ihm kurz zuvor erteilten

Weisung auf Kredit verkauft hat, nicht ohne vor-

herige Abmahnung aus wichtigem Grund k�ndi-

gen, wenn es die Kreditgew�hrung �ber Jahre

geduldet und gef�rdert hatte und der Tankstel-

lenhalter die Kreditgew�hrung aufgrund der

Weisung bereits erheblich vermindert hat.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-281-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Fr�heres Eigenkapitalersatzrecht auch

nach Inkrafttreten des MoMiG in „Altf�llen“

anwendbar

Der II. Zivilsenat hat mit Urteil vom 26.1.2009 – II

ZR260/07–entschieden, dassnachdemWortlaut

der�bergangsvorschriftdesArt. 103dEGInsOdas

„alte“ Eigenkapitalersatzrecht in Gestalt sowohl

der sog.Novellenregeln (§§ 32a, 32bGmbHGa. F.)

als auch der sog. Rechtsprechungsregeln (§§ 30,

31 GmbH a. F. analog) auf „Altf�lle“ bei vor In-

krafttreten des MoMiG er�ffnetem Insolvenzver-

fahren als das seinerzeit geltende Gesetzesrecht

weiterhin Anwendung findet. Dieses Verst�ndnis

der �berleitungsnorm entspricht auch den im

�brigen heranzuziehenden allgemeinen Grund-

s�tzendes intertemporalenRechts:Danachunter-

steht ein Schuldverh�ltnis nach seinen Vorausset-

zungen,seinemInhaltundseinenWirkungendem

Recht,daszurZeit seinerEntstehunggalt.
(Quelle: PM BGH vom 28.1.2009)

OLG K�ln: Verkauf der Strabag-Hochbau-

sparte an Ed. Z�blin AG rechtm�ßig

Der 18. Zivilsenat des OLG K�ln hat in seinem Ur-

teil vom 15.1.2009 – 18 U 205/07 – den Verkauf

der Strabag-Hoch- und Ingenieurbausparte an

die Z�blin AG nicht als rechtswidrig angesehen.

Eine unzul�ssige „Satzungsunterschreitung“ ha-

be sich nach dem Verkauf nicht ergeben. Der

Verkauf der Hoch- und Ingenieurbausparte un-

terlag auch nicht der (ungeschriebenen) Zust�n-

digkeit der Hauptversammlung nach den sog.

Holzm�ller-Grunds�tzen. Eine solche unge-

schriebene Zust�ndigkeit der Hauptversamm-

lung ist im Wege der Rechtsfortbildung nur in

engen Grenzen anzuerkennen bei Sachverhal-

ten, die dem „Holzm�ller-Fall“ vergleichbar sind.

Der hierf�r anzunehmende Schwellenwert liegt

bei 70–80% (BGHZ 159, 30, 45 – Gelatine I = BB

2004, 1182) und ist im Streitfall nicht erreicht.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2009-281-3

unter www.betriebs-berater.de

Die Rechtsprechungsentwicklung zur Frage

der ungeschriebenen Hauptversammlungszust�n-

digkeit beleuchtet demn�chst Feldhaus.

OLG M�nchen: Anmeldung der inl�ndischen

GmbH-Gesch�ftsanschrift nach

Inkrafttreten des MoMiG

Mit Beschluss vom 28.1.2009 – 31 Wx 05/09 –

hat das OLG M�nchen entschieden: Nach In-

krafttreten des Gesetzes zur Modernisierung

des GmbH-Rechts und zur Bek�mpfung von

Missbr�uchen (MoMiG) ist eine bereits vor

dem 1.11.2008 im Handelsregister eingetrage-

ne GmbH nur dann zur Anmeldung ihrer inl�n-

dischen Gesch�ftsanschrift nach Maßgabe des

§ 3 Abs. 1 S. 2 EGGmbHG verpflichtet, wenn

sie entgegen § 24 Abs. 2 S. 1 HRV diese An-

schrift vor dem 1.11.2008 dem Registergericht

nicht mitgeteilt oder sich die Anschrift ge�n-

dert hat.

Volltext des Beschl.: // BB-ONLINE BBL2009-281-4

unter www.betriebs-berater.de

Finanzkrise
SoFFin: Haltefrist von Wertpapieren nicht

auf 36 Monate befristet

Im Rahmen des Finanzmarktstabilisierungsge-

setzes ist es Unternehmen des Finanzsektors

m�glich, problematische Wertpapiere oder an-

dere Risikopositionen an den Sonderfonds Fi-

nanzmarktstabilisierung SoFFin zu �bertragen.

Allerdings war zwischen den Wettbewerbsh�-

tern der EU und der Bundesregierung strittig,

ob diese �bertragung nur f�r 36 Monate befris-

tet erfolgen darf – oder ob dies auch dauerhaft

m�glich ist. Jetzt haben EU und Bundesregie-

rung gemeinsam erkl�rt: Die 36-Monats-Frist

gilt grunds�tzlich weiter. Die Finanzinstitute

m�ssen die Wertpapiere nach sp�testens drei

Jahren zur�ckkaufen. Wenn die Papiere in die-

sem Zeitraum weiter an Wert verloren haben,

dann muss das Finanzinstitut dem SoFFin einen

Ausgleich zahlen. Ausnahmsweise k�nnen Ban-

ken Papiere f�r einen l�ngeren Zeitraum, aber

auch dauerhaft an den SoFFin �bertragen,

wenn schon vor der �bertragung eine Einigung

mit Br�ssel �ber die H�he der Verg�tung erzielt

wird. Auch f�r den Fall, dass die Bank nicht alle

Wertverluste aus den �bernommenen Positio-

nen ausgleicht, ist – unabh�ngig von der Lauf-

zeit – eine Einigung �ber die H�he der Verg�-

tung erforderlich.
(Quelle: PM BMF vom 29.1.2009)

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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